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DOB Koblenz, 24.01.2014
65-Hochbauamt Tel.: 0261 129 6512
In Absprache mit Amt/EB: 
 
 

ST/0030/2014 
 

Stellungnahme zu Antrag/Anfrage  
 

Nr. AF/0012/2014 
 
 

Beratung im Stadtrat am 30.01.2014, TOP 33 öffentliche Sitzung 
 
 
Betreff: Anfrage der BIZ-Fraktion zur Schranke am Parkplatz der Talstation des 
Schrägaufzugs 
 
 
In einer Anfrage (AF/0140/2013) der BIZ-Fraktion im vergangenen Jahr zur Thematik 
„Talstation des Schrägaufzugs/Sessellifts“ wurde u. a. nach der Beseitigung der dort 
befindlichen Schranke gefragt. In der Stellungnahme (ST/0240/2013) der Verwaltung hieß es, 
dass die Schranke noch im Jahr 2013 verwaltungsseitig entfernt werden sollte. Dies ist bisher 
noch nicht geschehen. 
 
 
Die BIZ-Fraktion fragt daher an: 
 

1. Warum wurde die Schranke noch nicht entfernt? 
2. Werde die für die Jugendherberge reservierten Parkplätze für die Allgemeinheit 

freigegeben und wann? 
3. Warum wurden die von der Stadt mit der GDKE vereinbarten 35 Ersatzstellplätze 

noch nicht auf dem ehem. „Klöckner-Grundstück“ eingerichtet? 
 
Antwort der Verwaltung:  
 
Zu 1: 
Die Schranke soll nach Rücksprache der ESG solange in Betrieb bleiben, bis der Vertrag 
zwischen Stadt, ESG und der GDKE abgeschlossen ist. 
 
Zu 2: 
Die Stellplätze hinter der Schranke werden durch die ESG an die DJH bei Bedarf vermietet, 
hierfür ist die Bereithaltung erforderlich, damit eine Einnahmeerzielung durch die ESG 
erreicht werden kann. 
 
Zu 3: 
Derzeit sind die verwaltungsinternen Abstimmungen noch nicht abgeschlossen. 
 
 


